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Mainz (red). Das Bistum 
Mainz und der Finanzdi-
rektor Eberhard von Alten 
gehen getrennte Wege. Das 
bestätigte der Pressesprecher 
des Bistums Tobias Blum. Die 
kommissarische Leitung des 
Finanzdezernats übernimmt 
Diözesanadministrator Diet-
mar Giebelmann. Weitere 
Auskünfte seien aktuell nicht 
möglich, teilt das Bistum mit.

Bistum trennt 
sich von seinem 
Finanzdirektor

Mainz (mbn). Zehn Klaris-
sen-Kapuzinerinnen aus dem 
Bistum Trier ziehen nach 
Mainz. Die Ordensfrauen 
kommen aus dem aufgelös- 
ten Kloster St. Clara in Trier 
und ziehen zu den Mainzer 
Klarissen-Kapuzinerinnen 
um. Als „mutigen Schritt“ 
bezeichnete Domkapitular 
Klaus Forster den Zusam-
menschluss zweier geistlicher 
Gemeinschaften und das 
Zusammenziehen unter ein 
gemeinsames Dach. Forster 
sagte dies in seiner Predigt in 
einem Willkommensgottes-
dienst für die neuen Schwes- 
tern in der Klosterkapelle der 
Klarissen in Mainz.

Zehn Klarissen 
aus Trier ziehen 
nach Mainz
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Kitas mit Gütesiegel
Wie misst man die Qualität von  
katholischen Kitas?  11

Das Leben leicht nehmen
Buchautorin Regina Groot Bramel 
fastet mit sieben Sinnen  12/13

Kirchenzeitung für das Bistum Mainz

Limburg (kai). „Die staatlichen 
Ermittlungsbehörden haben sich 
an das Bistum gewendet mit der 
Frage, ob eine IP-Adresse einer 
bestimmten Person zuzuordnen 
sei“, sagt Stephan Schnelle, Pres-
sesprecher des Bistums Limburg. 
Da dies der Fall war,  „haben wir 
sofort nach den Bischöflichen 
Leitlinien zum Umgang mit se-
xuellem Missbrauch gehandelt“, 
unterstreicht er. Das heißt: Die 
staatlichen Stellen wurden ein-
geschaltet, Strafanzeige erstattet 
und der Mitarbeiter freigestellt. 

Ob es sich, wie in Medien be-
richtet, um den Büroleiter von 
Bischof Georg Bätzing handelt, 
sagt Schnelle nicht. Er spricht von 
„einem Mitarbeiter des Bistums“. 
„So lange die Ermittlungen nicht 
abgeschlossen sind und es keine 
rechtliche Einordnung gibt, gilt 
die Unschuldsvermutung.“ Er-
mittelnde Behörde ist die Gene-
ralstaatsanwaltschaft Frankfurt. 

Die Datenträger des Verdächtig-
ten sind zwar beschlagnahmt, 
aber bislang nicht gesichtet wor-
den. In seiner jetzigen Funktion 
hat der Mitarbeiter des Bistums 
nichts mit Kindern und Jugend-
lichen zu tun. Die Koordinie-
rungsstelle für Prävention werde 
sich nun mit der Vergangenheit 
beschäftigen, so Bistumssprecher 
Schnelle.

Die Vorwürfe wegen mutmaß-
lichen Besitzes von Kinderporno-
grafie müssten rasch untersucht 
werden, sagt der Limburger Bi-
schof Georg Bätzing. „Uns ist da-
ran gelegen, dass das aufgeklärt 
wird, das ist das Allererste“, sagte 
er der Nachrichtenagentur dpa. 
Es gehe nicht ums Bistum oder 
darum, ob der Vorfall neue Unru-
he bringe, „sondern darum, wenn 
da etwas dran ist, es aufzuklären, 
und dann, wenn es strafbar ist, 
muss es bestraft werden“. Es gehe 
um den Schutz der Opfer, der in 

der katholischen Kirche eine pri-
oritäre Rolle spiele, und nicht um 
den Schutz der Institution.

Einen Vertrauensverlust der 
Gläubigen in die Kirche befürch-
tet Stephan Schnelle nicht, denn: 
„Wir arbeiten glaubwürdig und 
aktiv mit den staatlichen Stel-

len zusammen und klären auf.“ 
Sollte sich der Anfangsverdacht 
bestätigen und es zu einer Ver-
urteilung kommen, „werden die 
Bischöflichen Leitlinien in aller 
Konsequenz verfolgt“, betont der 
Bistumssprecher. Das hieße im 
Fall eines Klerikers Entlassung 
aus dem Klerikerstand, auf jeden 
Fall jedoch aus dem Dienst des 
Bistums Limburg. Dem verdäch-
tigten Mitarbeiter werde thera-
peutische und pastorale Unter-
stützung zuteil.

Es ist ein Anfangsverdacht: Ein Mitarbeiter des Bistums Limburg soll  
kinderpornografisches Material auf elektronischen Datenspeichern besessen 
haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt.

Aufklärung ist das Allererste

 Der Vorwurf wird untersucht. | Foto: fotolia

Der Mensch 
nimmt sich 
in die Hand
Firmen werben offensiv für Reproduktionstechniken, 
Forscher entwickeln präzise gentechnische Werkzeuge. 
Ist bald alles möglich: Wunschkinder zu programmieren 
und schwere Erbkrankheiten zu heilen?

 Je mehr der Mensch über die DNA weiß, 
desto mehr versteht er Leben als Program-
mierung.  |  Grafik: fotolia

» Im Grau des Lebens nach dem 
Willen Gottes vorgehen. «

Im Gespräch mit Ordensleuten wehrt Papst Franziskus sich gegen 
Schwarz-Weiß-Denken und rät zu differenzierter Klugheit.

„Asche zu Asche“
Das Aschenkreuz ist ein verbindendes 
Symbol für alle Christen  6

VON ROLAND JUCHEM

An diesem Wochenende finden in Berlin 
erstmals sogenannte „Kinderwunsch-
Tage“ statt. Die Werbung dazu verheißt 
aber eher Wunschkindertage: Auf durch-
gestylten Illustrationen werben Traumb-
abys für reproduktionsmedizinische An-
gebote. Politiker und Kirchenvertreter 
reagieren trotz Verständnisses für das 
Leid ungewollt kinderloser Ehepaare 
kritisch. Denn auf der Messe wird auch 
für Methoden geworben, die in Deutsch-
land nach ausgiebigen ethischen Debat-
ten verboten sind. In USA, Australien, 
China, Indien und andernorts sind sie 
hingegen verbreitet.

Zusätzlich erlaubt eine neue Gen-
technik – die Genschere CRISPR/Cas9 
–, Gene gezielt an- oder auszuschalten, 
fremde einzusetzen oder beschädigte 
zu reparieren. Auch beim Menschen. 
Gleichzeitig hat etwa die Katholische 
Universität Eichstätt eine Stiftungspro-
fessur für Bioethik eingerichtet mit der 
Leitfrage: Sind die Argumente für den 
besonderen moralischen Status mensch-

licher Embryonen in Zeiten neuer bi-
otechnologischer Möglichkeiten noch 
tragfähig? Oder muss da präzisiert wer-
den? Der Vorsitzende des Nationalen 
Ethikrates, der evangelische Theologe 
Peter Dabrock, schrieb unlängst: Bei der 
Bioethik gehe es weder um „undiffe-
renziertes Bedenkenträgertum noch um 
nachträgliche moralische Weihe“.

In seinem neuen Roman „Helix“ be-
schreibt der Science-Ficiton-Autor Marc 
Elsberg, wie Paare Wunschkinder quasi 
à la carte zusammenstellen. Zwar ist 
das ferne Zukunftsmusik, aber schon 
2015 haben Wissenschaftler in China 
mit CRISPR an menschlichen Embryo-
nen experimentiert.

Nun ist gentechnische Züchtung – 
oder Programmierung – das eine, die 
Heilung oder Vorbeugung schwerer Erb-
krankheiten das andere. Wenn bei einem 
Menschen eine tödliche Erbkrankheit 
wie Mukoviszidose behandelt werden 
soll, ist das auf jeden Fall ehrenwert. 
„Was sollte ich als Elternteil eines un-
glaublich kranken Kindes tun – dane-
bensitzen, während mein Kind langsam 

stirbt?“, fragt ein Biotech-Unternehmer, 
dessen kleine Tochter schwerkank ist.

Neue Gentechnik könnte es langfristig 
unnötig machen, „überzählige“ Embry-
onen zu produzieren, um einen ohne 
Erbkrankheit einzupflanzen. Auch weil 
die Krankheit schon am Embryo behan-
delt werden kann. Gleichzeitig wird sich 
die Frage nach erwünschten Eigenschaf-
ten eines neuen Menschen stellen. Auch 
wenn etwa für Intelligenz wohl Hun-
derte, ja Tausende Gene zuständig sind; 
vom sozialen und kulturellen Umfeld 
ganz zu schweigen.

Keine ganz einfache Frage: Was 
sind positive Eigenschaften?

Marc Elsberg fragt zudem: Wer legt fest, 
was positive Eigenschaften sind? Frei 
zu sein von Mukoviszidose, ist es sicher. 
Aber schon behinderte Menschen sehen 
ihre eigene Lage oft deutlich positiver 
als ihr Umfeld. Auf jeden Fall müssen 
sie mitreden können in der Debatte. 
Schließlich: Wenn schwere Krankheiten 
und Behinderungen ausgemerzt wer-
den, was ist mit jenen, die sie trotzdem 
haben? Folgt der biologischen die soziale 
Selektion? 

Prognosen dazu fallen unterschiedlich 
aus. Schließlich wurde noch nie so viel 
für Kranke und Beeinträchtigte getan 
wie heute. Gleichwohl brauchen sie auch 
künftig eine Stimme.  Seiten 4 + 5


